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Okay, dann frage ich konkreter:

Der Schulleiter ist im nächsten Schuljahr nicht mehr an der Schule, weil er in den
Auslandsschuldienst wechselt. Das hat er vielleicht schon länger geplant, wir als Kollegen
erfahren es aber natürlich erst, wenn es ganz konkret wird, und der Schulleiter nur noch ein 3/4
Jahr an der Schule ist.

Anständig finde ich es dann nicht, wenn der Schulleiter gewünschte Beurteilungen
(Dienstberichte) dann ablehnt und auf einen Nachfolger, der die Arbeit der Kollegen ja gar nicht
kennt, verweist.

Habe mich in dem Zusammenhang aber eben auch gefragt, wer denn in den Jahren vorher das
Schreiben eines Dienstberichts hätte anstoßen müssen. Der Schulleiter oder der Kollege.

Vielleicht kann jemand aus Schulleitersicht noch äußern, ob er sich da in der Verpflichtung sieht
oder eine Nachfrage erwartet. Auf Grund des fehlenden Anlasses für eine Beurteilung ist das
Thema aber definitiv nicht wert, deswegen eine große Diskussion anzufangen.
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